
 

 
 
 

Kurzprotokoll über die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 26.11.2018 
 
 
 
Vorsitzender:  Landrat Wolff 
 
Schriftführerin:  Frau Braterschofsky 
 
 
 

- Öffentlich - 
 
TOP 1 
Haushaltsplan 2019 
 
 
 
TOP 1.1 
Haushaltsplan 2019 
Beratung des Entwurfs 
Vorlage: 2018/178 
 
Dem Kreistag wird empfohlen, dem Teilhaushalt 5 soweit das Kreisjugendamt betreffend, 
zuzustimmen. 
    
 
 
 
TOP 2 
Genehmigung des Haushaltsplans 2019 Haus der Familie Göppingen - Familienbil-
dungsstätte Göppingen e. V. 
Vorlage: 2018/179 
 
1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2019 des Vereins Haus der Familie - Familienbil-

dungsstätte Göppingen e.V. wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 
2019 vorbehaltlich 

 
a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2019 des Landkreises und 
b) des Ergebnisses der Jahresrechnung 

 
 ein Zuschuss in Höhe von 80.000,00 € in Aussicht gestellt wird. 
 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Träger im Rahmen dieses Beschlusses Ab-

schlagszahlungen zu leisten. 
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3. Im Haushaltsplan 2019 sind 80.000,00 € im Produktsachkonto 31 60 01 99 00  

4318053 veranschlagt. 
    
 
 
 
TOP 3 
Genehmigung des Haushaltsplans 2019 Haus der Familie Geislingen/Steige e. V. 
Vorlage: 2018/180 
 
1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2019 des Vereins Haus der Familie Geislin-

gen/Steige e. V. wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2019 vorbehalt-
lich 
 
a. der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2019 des Landkreises und 
b. des Ergebnisses der Jahresrechnung 

 
ein Zuschuss in Höhe von 25.000,00 € in Aussicht gestellt wird. 

 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Verein Haus der Familie Geislingen e. V. im 

Rahmen dieses Beschlusses Abschlagszahlungen zu leisten. 
 
3. Im Haushaltsplan 2019 sind 25.000,00 € im Produktsachkonto 31 60 01 99 00  

4318054 veranschlagt. 
     
 
 
 
TOP 4 
Genehmigung des Haushaltsplans 2019 Kinderschutzbund Göppingen e. V. für die 
Beratungsstelle für misshandelte und sexuell missbrauchte Kinder und Jugendli-
che 
Vorlage: 2018/181 
 
1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2019 der Beratungsstelle für misshandelte und se-

xuell missbrauchte Kinder und Jugendliche des Kinderschutzbundes Göppingen e. V. 
wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2019 vorbehaltlich 

 
a. der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2019 des Landkreises und 
b. des Ergebnisses der Jahresrechnung 

 
ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 207.803,00 € in Aussicht gestellt 
wird. 

 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Träger im Rahmen dieses Beschlusses Ab-

schlagszahlungen zu leisten. 
 
3. Im Haushaltsplan 2019 sind 210.000,00 € im Produktsachkonto 31 60 01 99 00 

4318052 veranschlagt. 
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TOP 5 
Genehmigung der Haushaltspläne 2019 der Psychosozialen Beratungs- und ambu-
lanten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke im Diakoniezent-
rum des Evang. Kirchenbezirks Göppingen (PSB) 
Vorlage: 2018/182 
 
1. Den vorgelegten Haushaltsplänen 2019 der psychosozialen Beratungs- und ambulan-

ten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke im Diakoniezentrum des 
Evang. Kirchenbezirks Göppingen wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das 
Jahr 2019 vorbehaltlich 

   
a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2019 des Landkreises und 
b) des Ergebnisses der Jahresrechnung 

 
ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 386.067,00 € in Aussicht gestellt 
wird. 

 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Träger im Rahmen dieses Beschlusses Ab-

schlagszahlungen zu leisten. 
 
3. Im Haushaltsplan 2019 sind 400.000,00 € im Produktsachkonto 31 60 01 99 00 

4318051 veranschlagt.  
     
 
 
 
TOP 6 
Genehmigung der Haushaltspläne 2019 der Psychologischen Familien- und Le-
bensberatung Geislingen 
Vorlage: 2018/183 
 
1. Den vorgelegten Haushaltsplänen 2019 der Psychologischen Beratungsstelle Geis-

lingen an der Steige wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2019 vor-
behaltlich 

 
a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2019 des Landkreises und 
b) des Ergebnisses der Jahresrechnung 

 
ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 394.153,00 € in Aussicht gestellt 
wird. 

 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, der Psychologischen Beratungsstelle im Rahmen 

dieses Beschlusses Abschlagszahlungen zu leisten. 
 

3. Im Haushaltsplan 2019 sind 385.000,00 € im Produktsachkonto 31 60 01 99 00  
4318050 veranschlagt.  
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TOP 7 
Genehmigung des Haushaltsplans 2019 Tagesmütter Göppingen e. V. 
Vorlage: 2018/184 
 
1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2019 für den Tagesmütter Göppingen e. V. wird mit 

der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2019 vorbehaltlich 
 

a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2019 des Landkreises und 
b) des Ergebnisses der Jahresrechnung 

 
ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 502.640,00 € (abzüglich Landeszu-
schuss von 40.000,00 € = 462.640,00 € Nettoaufwand) in Aussicht gestellt wird. 

 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Verein im Rahmen dieses Beschlusses Ab-

schlagszahlungen zu leisten. 
 

3. Im Haushaltsplan 2019 sind 335.000,00 € im Produktsachkonto 36 50 02 01 00 
4318001 sowie 155.000,00 € im Produktsachkonto 36 50 02 02 00   4318001 vorge-
sehen. 

     
 
 
 
TOP 8 
Genehmigung des Haushaltsplans 2019 des Kreisjugendrings Göppingen e. V. 
Vorlage: 2018/185 
 
1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2019 des Kreisjugendrings Göppingen e. V. wird mit 

der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2019 vorbehaltlich 
 
a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2019 des Landkreises und 
b) des Ergebnisses der Jahresrechnung 
 
ein Zuschuss in Höhe von 162.000,00 € in Aussicht gestellt wird. 
 

2. Im Haushaltsplan 2019 sind 162.000,00 € im Produktsachkonto 36 20 01 99 00   
4318000 veranschlagt. 

     
 
 



 
TOP 9 
Erhöhung der laufenden Geldleistungen in der Kindertagespflege 
Vorlage: 2018/186 
 
1. Der Jugendhilfeausschuss beschließt, die laufenden Geldleistungen für die Kinderta-

gespflegepersonen in der öffentlich geförderten Kindertagespflege zum 01.01.2019 für 
Kinder unter 3 Jahren um 1,00 Euro auf 6,50 Euro zu erhöhen.  

 
Ergänzend zum Vorschlag der Verwaltung hat der Jugendhilfeausschuss mehrheitlich 
beschlossen, die laufenden Geldleistungen für Kinder über 3 Jahre ebenfalls auf 6,50 
Euro zu erhöhen und damit mit den gleichen Stundensätzen zu vergüten.  

 
2. Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Nettomehrkosten in Höhe von ca. 329.740,59 

Euro, welche in die Änderungsliste zum Haushalt 2019 und für die fortfolgenden 
Jahre eingestellt werden, zur Kenntnis. 

     
 
 
 
TOP 10 
Bericht der Agentur für Arbeit über die Situation auf dem Ausbildungsmarkt 
 
Kenntnisnahme 
 
 
TOP 11 
Entwicklung der Jugendkriminalität im Jahr 2017 im Landkreis Göppingen - Bericht 
der Jugendhilfe im Strafverfahren und der Polizei 
Vorlage: 2018/187 
 
Kenntnisnahme 
 
 
TOP 12 
Verschiedenes 
 
Der   V o r s i t z e n d e   informiert den Jugendhilfeausschuss über die nächste Sitzung 
des Jugendhilfeausschusses, die voraussichtlich am 25. Februar 2019 stattfinden wird.  
 
 


	Nummer
	Betreff
	Beschluß

